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Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. 
S A T Z U N G 

 
57. Änderung des Satzungsteils "Zweckwidmung der Studienbeiträge" 
 
Der Senat hat in seiner Sitzung vom 04. März 2004 auf Vorschlag des Rektorats den im 
Mitteilungsblatt vom 20. Oktober 2003, 1. Stück unter Nr. 2 veröffentlichten Satzungsteil 
"Zweckwidmung der Studienbeiträge" wie folgt geändert:  
 
§ 10 Abs. 1 lautet: 
(1) Für das Sommersemester 2004 legt der Senat abweichend von § 1 Abs. 1 spätestens bis zum 30. 
April 2004 die einzelnen Kategorien für die Zweckwidmung der Studienbeiträge im Rahmen der 
Aufgaben der Universität fest.  
 

Der Vorsitzende des Senates: 
C l e m e n z  

 
 


